
Gerd Simon

Stellungnahme zum baden-württembergischen Entwurf eines „Gesetzes 

über die Pflege und Nutzung von Archivgut“ vom 17.7.1986
1

(1) Allgemein läßt sich über den Landesarchivgesetzentwurf sagen, daß er im Vergleich zum 

Bundesarchivgesetzentwurf deutliche Verbesserungen enthält. Die – wenn auch modifi-

zierte – Übernahme der Nutzungsbestimmungen in § 6, insbesondere in Absatz 6, lassen 

den Entwurf aber auf den gleichen Endeffekt hinauslaufen: Rechtlosigkeit des Benutzers 

und Traditionsgutverstümmelung.

(2) Die im Vorspann des Gesetzentwurfes artikulierte Zielsetzung ist der durchsichtige Ver-

such, ein Gesetz, in dem es um Vernichtung, Verstümmelung, Nutzungseinschränkung 

und Vorenthaltung von Archivgut geht, als sein Gegenteil, nämlich als Gesetz zum 

Schutze „gegen Vernichtung und Zersplitterung“ und zur Gewährleistung der öffentli-

chen Nutzung von Archivgut auszugeben. Wir haben es hier also mit einem klassischen 

Fall von Zynismus zu tun.

(3) Wie der Bundesarchivgesetzentwurf hat auch der Landesarchivgesetzentwurf nicht defi-

niert, was „von bleibendem historischem Wert“ bzw. überhaupt aufbewahrenswert ist. 

Kriterien sind bei aller historischen Bedingtheit aber unabdingbar, wenn das Verfahren 

die Bezeichnung „demokratisch“ und/oder „wissenschaftlich“, und das heißt: wenigstens 

durchsichtig verdienen soll. 

(4) Wie im Bundesarchivgesetzentwurf so ist auch für Landesarchivgesetzentwurf keine Mög-

lichkeit der Kontrolle von Entscheidungen vorgesehen, die die Archive treffen, wenn es 

um so gewichtige Dinge geht wie Archivgutvernichtung, -verstümmelung bzw. Ein-

schränkungen oder gar Verbot seiner Nutzung. Benutzer werden behandelt wie Benutzer 

eines Freibades. Während aber jedermann die Entscheidung, das Freibad in Zukunft statt 

mit Wasser mit Tinte zu füllen, sehr schnell als unsinnig durchschauen kann, ist selbst. 

ein universal gebildeter Archivar oft genug mit der Entscheidung überfordert, ein 

Schriftstück wegzuwerfen oder nicht. Es ist nicht einmal. klar, ob eine Expertenkommis-
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sion das zu leisten vermag. Schon aus dem Grunde wäre zu fordern, daß zumindest alles, 

was aus dem 3. Reich überliefert ist, auch erhalten bleibt.

(5) Die Entscheidung über die Behandlung von Archivgut im Wesentlichen dem Archiv zu 

überlassen, ist auch darum problematisch, weil es dem Ministerium unterstellt und an 

dessen Weisungen gebunden ist, also im Zweifelsfall wissenschaftsfremden, wenn nicht 

-feindlichen Entscheidungskriterien folgen muß.

(6) Der § 6 Abs. 6 ist im Sinne der Überzeugung abgefaßt, die der Abgeordnete Friedrich 

BERGMANN treffend mit dem Satz skizziert hat: „Der Benutzer eines Archivs ist des-

sen größter Feind.“ Es ist ein Willkür-Paragraph, mit dessen Hilfe ein Archivar jeden be-

liebigen – und insbesondere mißliebigen – Aspiranten von der Benutzung seines Archivs 

fernhalten kann. Allein Punkt 4 müßte eigentlich sehr schnell zur Schließung der meisten 

Archive führen. – Das kann eine einfache Rechnung zeigen. Ich selbst bewältige für mei-

ne Zwecke nicht selten über 100 archivalische Einheiten mit durchschnittlich 250 

Vorgängen in einer Woche. Wer nach der Raster-Methode arbeitet, die für meinen The-

menbereich ungeeignet ist, kann es gut und gern auf über 1000 bringen. In der gleichen 

Zeit dürfte ein Archivar, der zügig arbeitet, kaum mehr als eine Einheit schaffen, allein 

um zu prüfen, was mit ihr geschehen muß, bevor sie mir nach den Bestimmungen des 

Gesetzes ausgehändigt werden kann. Die Archive sind durch diese Aufgabe hoffnungs-

los überfordert. Bis heute sind sie weit entfernt davon, nur das bei ihnen liegende Ar-

chivgut aus dem 3. Reich für die schnelle Benutzung durch Findmittel zu erschliessen. 

Wie wollen denn die Archive die von den Archivgesetzentwürfen ihnen auferlegten zu-

sätzlichen Aufgaben bewältigen, wenn sie schon jetzt aus Mangel an Arbeitskräften teil-

weise nicht einmal dem einfachsten Anspruch genügen, den man an sie stellen muß: der 

Erschließung ihrer Inhalte durch Findmittel?

(7) Wer sich nicht mit seiner Geschichte auseinandersetzt, ist verurteilt, sie zu wiederholen. 

Das 3.Reich ist in fast. jeder Hinsicht so beispiellos abgründig, daß wir uns das Risiko 

nicht leisten können, es in dieser oder ähnlicher Form zu wiederholen. Schon aus dem 

Grunde muß zumindest diese Zeit für Wissenschaftler uneingeschränkt erforschbar sein. 

Hier muß die Wissenschaftsfreiheit unbedingt. die Priorität vor jeglichem Datenschutz 

haben, wenn letzterer nicht zum Nazi-Schutz verkommen soll. Etwas anderes wäre die 

Auferlegung einer Schweigepflicht in Bezug auf die Intimsphäre, die ja auch keinen 
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Wissenschaftler wirklich interessiert. In den Archivgesetzen müssen unbedingt die 

„schutzwürdigen Belange“ der Wissenschaft an erster Stelle rangieren.

(8) Die Landesregierung – so entnimmt man der Zeitung – will etwas gegen das „Bücherster-

ben“ tun. Sicher ist zu begrüßen, daß sie eine erhebliche Summe für die Restauration von 

durch Säure und Wurmfraß bedrohtem Traditionsgut auszugeben bereit ist. Wenn sie a-

ber nicht wie die Bundesregierung als Verursacher des „Aktensterbens“ in die Geschich-

te eingehen will, dann sollte sie an Anonymisierungen nicht einen einzigen Gedanken 

verschwenden. – Die Anonymisierung von Archivgut wird eine neue Art von Restaurator 

gebären. Denn rekonstruierbar bleiben die Namen trotz ihrer Tilgung in den meisten Fäl-

len. Die Entwerfer der Archivgesetze verraten wie die meisten Juristen einen erschre-

ckend naiven Sprachbegriff, wenn sie meinen, daß schon durch die Tilgung von Namen 

so etwas wie Datenschutz möglich sei. Wer Hieroglyphen entziffern kann, dürfte auch 

mit anonymisierten Texten fertig werden. Das Problem ist nur die Schwerpunktverlage-

rung der Forschung und der damit verbundene Zeitverlust.

(10) Die Medien waren bislang ausgesprochen zurückhaltend mit Kritik an den Archivgesetz-

entwürfen und damit in der Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen, die ja nicht sehr viel 

anders liegen als die der Wissenschaft. Ja, mir sind Fälle bekannt, wo sie von Wissen-

schaftlern stammende Kritik unterbanden. Schon aus dem Grunde habe ich wenig Moti-

vation, hier die Interessen der Medien zu vertreten. Trotzdem möchte ich auf den auffäl-

ligen Umstand hinweisen, daß im Landesarchivgesetzentwurf im Gegensatz zum Bun-

desarchivgesetzentwurf die Medien mit keinem Wort erwähnt werden. Noch merkwürdi-

ger finde ich es, daß zu dieser Anhörung offensichtlich kein Medienvertreter geladen 

wurde.
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